
Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) 
A30_2 – Stufenzuordnung und Vorweggewährung von Stufen / Zulagengewährung_Ärzte SKH 
Stand: 11/2024 

Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum

Sachbearbeiter/in Telefon 

Seite 1+2 zur Personalakte, Seite 3+4 an LSF senden Beschäftigungsdienststelle 

Stufenzuordnung und Vorweggewährung von Stufen/Zulagengewährung bei Ärz-

tinnen/Ärzten in der unmittelbaren Patientenversorgung nach § 16 TV-Ärzte SKH 

1. Stufenzuordnung bei Einstellung 2. Vorweggewährung von Stufen

(§ 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 TV-Ärzte SKH) (§ 16 Abs. 3 TV-Ärzte SKH)

Name, Vorname: Beginn des Arbeitsverhältnisses: 

1. Stufenzuordnung bei Einstellung (§ 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 TV-Ärzte SKH) 

a) Anrechnung einschlägiger Berufserfahrung als förderliche Zeiten i. S. d. § 16
Abs. 2 Satz 1 TV-Ärzte SKH    ja    nein 

Wenn ja: Angaben zum Beschäftigungsverlauf: 

Lfd. 
Nr. 

Dauer der ärztlichen Tätig-
keit 

Bezeichnung der ärztli-
chen Tätigkeit 

Davon einschlägige Berufserfahrung 
Jahr/e            Tag/e 

          bis 
          bis 
          bis 
          bis 
          bis 

b) Anrechnung anderer Berufserfahrung aus Zeiten nichtärztlicher Tätigkeit
i. S. d. § 16 Abs. 2 Satz 2 TV-Ärzte SKH    ja    nein 

  Monat/en und    Tag/en Dauer:  von                  bis      entspricht     Jahr/en    

Summe der anzurechnenden Zeiten [aus Buchst. a) und Buchst. b)]: 

   Jahr/e       Monat/e und   Tag/e 

Die Ärztin / der Arzt wird der Stufe    zugeordnet. 

 Jahr/e       Monat/e und  Tag/e werden als Restzeit auf die Stufenlaufzeit berücksichtigt. 

2. Vorweggewährung von Stufen / Zulagengewährung (§ 16 Abs. 3 TV-Ärzte SKH) 

Zahlung einer Zulage zur 
bzw. zum ab . 

Aktuelle Entgeltgruppe: Aktuelle Stufe: 

Zulage als:  Unterschiedsbetrag zur Stufe 
 Ärztin/Arzt in der Endstufe: 20 v.H. der Stufe 2  
 individueller Betrag innerhalb der Grenzen des § 16 Abs. 3 TV-Ärzte SKH i. H. v.: €.

 statisch:      Betrag nimmt nicht an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. 
 dynamisch: Betrag nimmt an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. 

Befristung der Zulage:  ja (Dauer: von  bis ) 
 nein 
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A30_2 – Stufenzuordnung und Vorweggewährung von Stufen / Zulagengewährung_Ärzte SKH 
Stand: 11/2024 

Wegfall der Zulage:  ab Widerruf aufgrund Beendigung der Tätigkeit/Funktion, 

des Projekts oder aus anderen Gründen 

 ab dem 01. aufgrund Höhergruppierung des/der 

Beschäftigten am 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel 

Seite 2 von 4
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Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS  Ort und Datum 
                         

 Sachbearbeiter/in Telefon 

             
  Beschäftigungsdienststelle 

 Nur diese Seite an das LSF senden        
 
Landesamt für Steuern und Finanzen 
      
Arb.Gr.       
       

 
Stufenzuordnung und Vorweggewährung von 
Stufen/Zulagengewährung bei Ärztinnen/Ärzten 
in der unmittelbaren Patientenversorgung nach 
§ 16 TV-Ärzte SKH 

    1. Stufenzuordnung bei Einstellung 
(§ 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 TV-Ärzte SKH) 

    2. Vorweggewährung von Stufen/Zulagen-
 gewährung (§ 16 Abs. 3 TV-Ärzte SKH) 

  
Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname 

Sachbearb.-Nr. Personalnummer  

                  

1. Stufenzuordnung bei Einstellung (§ 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 TV-Ärzte SKH) 

 Beginn des Arbeitsverhältnisses:        
a) Anrechnung einschlägiger Berufserfahrung als förderliche Zeiten i. S. d. § 16     
 Abs. 2 Satz 1 TV-Ärzte SKH 

   ja           nein 

 b) Anrechnung anderer Berufserfahrung aus Zeiten nichtärztlicher Tätigkeit 
     i. S. d. § 16 Abs. 2 Satz 2 TV-Ärzte SKH    ja           nein 

Summe der anzurechnenden Zeiten [aus Buchst. a) und Buchst. b)]: 

      Jahr/e       Monat/e und       Tag/e 

Die Ärztin / der Arzt wird der Stufe        zugeordnet. 

      Jahr/e       Monat/e und       Tag/e werden als Restzeit auf die Stufenlaufzeit berücksichtigt. 

2. Vorweggewährung von Stufen / Zulagengewährung (§ 16 Abs. 3 TV-Ärzte SKH) 

 Zahlung einer Zulage zur                                                    
 bzw. zum                                                     ab        . 

   Aktuelle Entgeltgruppe:         Aktuelle Stufe:        

 

Zulage als:  Unterschiedsbetrag zur Stufe       
  Ärztin/Arzt in der Endstufe: 20 v.H. der Stufe 2  
  individueller Betrag innerhalb der Grenzen des § 16 Abs. 3 TV-Ärzte SKH i. H. v.          €. 

 
                            statisch:      Betrag nimmt nicht an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. 
                            dynamisch: Betrag nimmt an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. 

 

Befristung der Zulage: 
 
 
 
Wegfall der Zulage: 

  ja (Dauer: von    bis  ) 
  nein 

 
  ab        Widerruf aufgrund Beendigung der Tätigkeit/Funktion,  

 des Projekts oder aus anderen Gründen 
  ab dem 01.       aufgrund Höhergruppierung des/der  

 Beschäftigten am       
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Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel 
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